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Einfach anders bauen –  
was jetzt schon möglich ist
Die allgemein anerkannten Regeln der Technik im Licht des Zivil- 
und Strafrechts bilden vorerst den Schlusspunkt unserer Ausführungen zu den aktuell bereits bestehenden  
Möglichkeiten, Bauvorhaben zu vereinfachen, wie es der Gebäudetyp-e in umfänglicher Weise anstrebt.

Text: Jutta Heinkelmann und Kerstin Menzel

A nerkannte Regeln der Technik 
selbst sind keine Rechtsnormen, 
sondern Tatsachen. Dies hat zur 
Folge, dass ihre Anwendung 

grundsätzlich freiwillig ist. Rechtliche Verbind-
lichkeit erlangen sie erst durch rechtliche An-
knüpfungspunkte. Als solche kommen die Re-
gelungen des öffentlichen Rechts sowie des Zi-
vil- und Strafrechts in Betracht. 

Anknüpfungspunkt Zivilrecht – 
insbesondere Werkvertragsrecht

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) findet sich 
keine konkrete Aussage über allgemein aner-
kannte Regeln der Technik. Entsprechend 
können die Parteien eines Werkvertrages die 
Beschaffenheit des Vertragsgegenstands frei 
vereinbaren. Es kann also vertraglich festge-
legt werden, dass die zu erbringende Leistung 
bestimmten technischen Regeln oder den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik zu 
entsprechen hat. Auch durch die Verwendung 
allgemeiner Geschäftsbedingungen, zu denen 
auch die VOB/B zählt, können die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik direkt in Be-
zug genommen werden (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 1 
VOB/B). 

Aber auch wenn keine ausdrückliche ver-
tragliche Vereinbarung zu den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik besteht, bleiben 

diese nicht außen vor. Im Rahmen der Vertrags-
auslegung werden sie hinsichtlich der Soll-Ei-
genschaft des Vertragsgegenstands von der 
Rechtsprechung als Mindeststandard angese-
hen. Begründet wird dies mit der besonderen 
Fachkunde der Auftragnehmenden, auf die die 
Auftraggebenden vertrauen können und dürfen 
und so einen Anspruch auf Beachtung der in 
der Baupraxis bekannten und bewährten Vor-
gehensweisen, also der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, haben.

Zivilrechtlich verbindlich werden die aner-
kannten Regeln der Technik also durch still-
schweigende oder ausdrückliche Vereinbarun-
gen. Sie sind auch für die Bestimmung des 
werkvertraglichen Mangelbegriffs und die Ab-
nahmefähigkeit des Werks von entscheidender 
Bedeutung. 

Nach § 633 Abs. 2 BGB ist „das Werk frei 
von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Be-
schaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit 
nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sach-
mängeln, 

1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vo-
rausgesetzte, sonst

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet 
und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Wer-
ken der gleichen Art üblich ist und die der Bestel-
lende nach der Art des Werkes erwarten kann.“

Für Kammermitglieder, die mit der Planung 
eines Bauvorhabens beauftragt und damit ver-

pflichtet sind, eine fehlerfreie Planung zu erstel-
len, bedeutet dies, dass ihre geschuldete Pla-
nungsleistung, sollte sie gegen die anerkannten 
Regeln der Technik verstoßen, mangelhaft ist. 
Wie im letzten Beitrag ausgeführt, müssen Kam-
mermitglieder daneben natürlich auch für die 
Einhaltung der geltenden bauordnungsrechtli-
chen und bauplanungsrechtlichen Vorschriften 
einstehen. Kurz: Die Planung muss dauerhaft 
genehmigungsfähig sein. Selbstverständlich 
müssen auch in der Werk- und Detailplanung 
sowie bei der Ausschreibung alle erforderlichen 
und vereinbarten Qualitäten Beachtung finden. 
Wie die planenden Kammermitglieder schulden 
schließlich auch die mit der Bauüberwachung 
beauftragten Kammermitglieder eine mangel-
freie Leistung – in ihrem Fall die mangelfreie 
Umsetzung des Bauvorhabens. Dafür sind die 
von anderen Planenden bereits erstellten Pläne 
dahingehend zu prüfen, ob auf ihrer Grundlage 
z.�B. eine mangelfreie Errichtung des Bauwerks 
möglich ist. Letztendlich ist also zu prüfen, ob 
die Planung im Einklang mit den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik steht. Darüber hi-
naus obliegt ihnen die Überwachung, ob die 
konkrete Bauausführung im Einklang mit den 
anerkannten Regeln der Technik und den öffent-
lich-rechtlichen Vorgaben erfolgt.

Da nach der Rechtsprechung des BGH (z.�B. 
BGH, Urteil vom 07.03.2013 – VII ZR 134/12) 
davon auszugehen ist, dass die allgemein an-

higer Software zu. Nur Mitarbeitende, die mit den büroeigenen BIM-Soft-
waretools umfassend vertraut sind, können das Potenzial der Software im 
Entwurfs- und Planungsprozess voll ausschöpfen. Digitalisierung war und 
ist grundlegend als Positionierungs- und Qualifizierungschance zu verste-
hen. Mit der voranschreitenden Etablierung von BIM wird sie jedoch immer 
mehr zur Positionierungs- und Qualifizierungspflicht.

Um die digitale und klimakulturelle Transformation der Bauwirtschaft 
gemeinsam erfolgreich zu bewältigen, ist auch Ihre Kommunikationskom-

petenz gefragt! Möchten auch Sie beim nächsten BIM-Salon dabei sein? 
Sie sind herzlich eingeladen! Gerne informieren wir Sie persönlich: 
Tel. 089 139880-30, bim-salon@byak.de. 

Informieren Sie sich auch über die neuen Lehrgänge nach BIM-Stan-
dard Deutscher Architekten- und Ingenieurekammern durch unsere Aka-
demie für Fort- und Weiterbildung.
Ihre Ansprechpartnerin: Julia Strohwald, Tel. 089 139880-32, 
strohwald@byak.de
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erkannten Regeln der Technik grundsätzlich 
den vertraglichen Mindeststandard für ein 
mangelfreies Werk abbilden – die Vertragspar-
teien die Einhaltung dieser Regeln also zumin-
dest stillschweigend immer vereinbaren – ist 
ein Werk, das unter Außerachtlassung der an-
erkannten Regeln der Technik erstellt wird, 
mangelhaft. Dies auch dann, wenn es zu keiner 
negativen Auswirkung kommt oder das Werk 
sogar die Qualität und Funktionalität erreicht, 
die bei Einhaltung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik ebenso erreicht worden 
wäre. Denn wenn die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik nach BGH zumindest still-
schweigend vereinbarte Beschaffenheit wer-
den, wird bei deren Nichteinhaltung automa-
tisch von der vereinbarten Soll-Eigenschaft ab-
gewichen und das Werk damit mangelhaft. 
Das Ergebnis ist für das Vorliegen eines Man-
gels also nicht entscheidend. Entscheidend ist 
allein, ob von der getroffenen Beschaffenheits-
vereinbarung abgewichen wird.

Umgekehrt kann man nun leider nicht sagen, 
dass das Bauwerk immer schon dann man-
gelfrei ist, wenn die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik eingehalten werden. Der 
Grund hierfür liegt in der Vertragsautonomie 
der Parteien. Denn diese können Qualitäts- 
und Komfortstandards vereinbaren, die über 
die allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik hinausgehen. An dieser Beschaffenheits-
vereinbarung ist der Auftragnehmende dann 
zu messen.

Für den Fall, dass die Vertragsparteien expli-
zit vereinbaren, dass die Beschaffenheit des 
Werkes technischen Regeln entsprechen soll, 
die (noch) keine allgemein anerkannten Regeln 
der Technik sind, schuldet der Auftragnehmen-
de nach Ansicht des BGH („Mindeststandard“) 
dennoch die Herstellung eines Werkes, das den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
spricht. Etwas anderes kommt nur dann in Be-
tracht, wenn sich der Auftraggebende bewusst 
ist, dass er mit dieser vertraglichen Vereinba-
rung hinter dem aktuell Üblichen zurückbleibt. 
Hierfür ist eine umfassende Aufklärung des Auf-
tragnehmenden erforderlich mit detaillierten 
Ausführungen zu den eigentlich anzuwenden-
den anerkannten Regeln der Technik und zu 
den mit der Nichteinhaltung verbundenen Kon-
sequenzen und Risiken.

Zeitpunkt der Abnahme für Man-
gelbestimmung entscheidend

Besteht keine abweichende vertragliche Ver-
einbarung, kommt es für die Bestimmung des 
werkvertraglichen Mangelbegriffs sowohl für 
den BGB- als auch für den VOB/B-Vertrag auf 
den Zeitpunkt der Abnahme an – auch dann, 
wenn sich die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik während der Bauausführung än-
dern. Geschuldet sind die zum Zeitpunkt der 
Abnahme vorliegenden allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik. Ist die Änderung ei-
ner allgemein anerkannten Regel der Technik 
bei Vertragsschluss absehbar oder wird sie 
während der Bauausführung absehbar, kann 
vereinbart werden, dass die Ausführung hin-
ter den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zurückbleibt. Erforderlich ist hierfür 
jedoch eine umfassende Aufklärung des Auf-
tragnehmenden (s. o.).

Anknüpfungspunkt Strafrecht
Werden technische Regeln nicht oder nur feh-
lerhaft angewendet, kann dies sogar straf-

rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
Kurz werden nachfolgend der Straftatbestand 
der Baugefährdung sowie die Gefährdungsde-
likte gegen Leib und Leben (z.�B. Körperver-
letzung) beleuchtet. Die anerkannten Regeln 
der Technik haben hier mittelbare rechtliche 
Relevanz als Maßstab für die Bestimmung der 
Pflichtwidrigkeit eines Handelns, insbesonde-
re bei der Prüfung der Fahrlässigkeit. 

Sonderdelikt Baugefährdung
Die Baugefährdung nach § 319 StGB stellt ein 
sog. Sonderdelikt (im Gegensatz zum Allge-
meindelikt) dar, da sie nur durch einen be-
stimmten Täterkreis verwirklicht werden kann.

Täter oder Täterin des § 319 StGB kann näm-
lich nur sein, wer den Bau oder den Abbruch ei-
nes Bauwerkes plant, leitet oder ausführt. Straf-
rechtlich relevant ist dabei die bloße Gefährdung 
von Leib und Leben eines anderen Menschen 
durch den Verstoß gegen die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik. Eine konkrete Ver-
letzung eines anderen Menschen ist für die Tat-
bestandsverwirklichung nicht erforderlich.

Erfolgsdelikte gegen Leben und 
Gesundheit (z. B. Körperverlet-
zung)
Neben der Baugefährdung als reinem Gefähr-
dungsdelikt bilden im Zusammenhang der 
Gefahrenabwehr im Bauwesen die Erfolgsde-
likte gegen Leben und Gesundheit die wich-
tigste Gruppe strafrechtlicher Tatbestände. 

Maßstab für die Bestimmung des 
pflichtwidrigen Handelns
Die oben erwähnten Straftatbestände können 
grundsätzlich fahrlässig oder vorsätzlich be-
gangen werden. Fahrlässig handelt, wer den 
Taterfolg nicht nur für möglich und nicht ganz 
fernliegend hält, sondern ihn sogar zumindest 
billigend in Kauf nimmt. Der Vorwurf der 
Fahrlässigkeit knüpft an das Außerachtlassen 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt an (vgl. 
§ 276 Abs. 2 BGB). Leider ergeben sich die 
Anforderungen der anzuwendenden Sorgfalt 
nicht aus den zivil- oder strafrechtlichen Vor-
schriften selbst. Vielmehr wird der Sorgfalts-
maßstab konkretisiert durch spezielle gesetz-
liche oder untergesetzliche Normen (z.�B. 
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D er § 13b BauGB sieht vor, dass bestimmte Bebauungsplä-
ne im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden konn-
ten. Die Re-
gelung war 

 befristet und entspre-
chende Aufstellungsbe-
schlüsse müssen bis zum 
31.12.2024 gefasst wer-
den. 

Nunmehr hat das Bun-
desverwaltungsgericht 
mit Urteil vom 18.07.2023 
(BVwerG 4 CN 3.22) ent-
schieden, dass die Rege-
lung europarechtswidrig 
ist. 

Freiflächen außerhalb 
des Siedlungsbereichs ei-
ner Gemeinde dürfen 
nicht im beschleunigten Verfahren nach § 13b Satz 1 BauGB ohne Um-
weltprüfung überplant werden. § 13b BauGB darf daher wegen des 
Vorrangs des Unionsrechts nicht angewendet werden. Im entschiede-

nen Fall hätten das Regelverfahren zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans eine Umweltprüfung durchgeführt, ein Umweltbericht erstellt 

und der Begründung des 
Bebauungsplans beifügt 
werden müssen. Dieser 
beachtliche, vom Antrag-
steller fristgerecht (§ 215 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BauGB) gerügte Verfah-
rensmangel hat die Ge-
samtunwirksamkeit des 
Bebauungsplans zur Fol-
ge. 

Die Entscheidung 
dürfte Konsequenzen 
nicht nur für noch laufen-
de Aufstellungsverfahren 
nach § 13b BauGB ha-
ben, sondern auch für 

diejenigen Satzungsbeschlüsse, bei denen noch Einspruchsfristen lau-
fen. Eine vertiefte Besprechung der Entscheidung ist in Vorbereitung.

Technische Baubestimmungen), durch Stan-
dards und Gepflogenheiten der Planerschaft, 
z.�B. technische Regelwerke, insbesondere so-
weit sie allgemein anerkannte Regeln der 
Technik wiedergeben, und Unfallverhütungs-
vorschriften) sowie durch den allgemeinen 
Maßstab des Durchschnittsbürgers (Sonder-
kenntnisse werden hier angerechnet).

Zusammenfassung
Betrachtet man die Ausführungen unserer letz-
ten Beiträge zum einfachen Bauen wird deut-
lich, dass im Vergleich zum bauordnungsrecht-
lich geregelten Bereich, mit seinen gut hand-
habbaren Instrumenten zu Abweichungen, der 
Bereich des zivilen Rechts wohl die meisten Ri-
siken und Fehlerpotenziale birgt. Schwer ge-
nug ist es schon, überhaupt den Überblick zu 
behalten, was allgemein anerkannte Regel der 
Technik sind; Abweichungen hiervon gerichts-
fest mit der Auftraggeberschaft zu vereinbaren 
oft noch viel mehr. Bei Unsicherheiten sollte 

hierfür unbedingt ein Fachanwalt oder eine 
Fachanwältin zu Rate gezogen werden.

Noch ein Wort zu Sonderlösungen
Vielleicht noch ein Wort zu sogenannten 
„Sonderlösungen“ oder „Sonderkonstruktio-
nen“. Auch bei diesen handelt es sich um ge-
sondert mit der Bauherrschaft zu vereinbaren-
de Lösungen. „Sonderkonstruktionen“ können 
sich sogar auf Grund von normativ geforder-
ten Qualitäten ergeben, z.�B. bei schwellenfrei-
en Übergängen ins Freie. Insbesondere sei-
tens der Bauherrschaft werden „Sonderkon-
struktionen“ oftmals als beschränkend, als 
Ausnahmen und vor allem als weniger sicher 
oder riskant verstanden. Dies ist jedoch nicht 
der Fall. Nur weil eine Lösung nicht abschlie-
ßend in einem technischen Regelwerk be-
schrieben ist, bedeutet dies nicht, dass sie we-
niger zuverlässig oder gar unzulässig ist. Ganz 
im Gegenteil! Auf die vorhandenen Rahmen-
bedingungen maßgeschneiderte Lösungen 

sind oftmals sogar sicherer als pauschale. 
Meist geben sogar die Normen selbst den Hin-
weis, dass bei bestimmten Anwendungsfällen 
„besondere Maßnahmen“ ergriffen werden 
müssen, z.�B. DIN 18533 bei niveaugleichen 
Schwellen. So wird ausgedrückt, dass eine 
Konstruktion durchaus möglich ist, jedoch un-
ter dem Vorbehalt, dass weitere Maßnahmen 
ergriffen werden. Mögliche Maßnahmen wer-
den teilweise sogar in der Norm selbst bei-
spielhaft benannt. Hier kommt also der Pla-
nende ins Spiel: Denn anstatt zu beschränken, 
ergibt sich die Möglichkeit – und die Notwen-
digkeit – auf das jeweilige Bauvorhaben zuge-
schnittene sichere Planungs- und Ausfüh-
rungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Aber: Dies 
entbindet nicht davon, die mit Sonderlösun-
gen verbundenen Anforderungen und Konse-
quenzen der Auftraggeberschaft vollumfäng-
lich darzulegen und ihr diese einschließlich der 
möglichen Risiken in deutlichen Worten nach-
weisbar zu beschreiben.

§ 13b BauGB europarechtswidrig!
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2023
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